Bildungszentrum
W fur Wirtschaft

und Dienstleistung

Hinweise zum Qualifikationsverfahren 2023, Kauffrau/Kaufmann B- und E-Profil

Obligatorische Staatspriifungen, organisiert vom Kaufmannischen Verband Schweiz (KV Schweiz), durchgefiihrt
vom KV Bern

Oberaufsicht Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern, Abteilung betriebliche Bildung
Priifungsort Bildungszentrum fiir Wirtschaft und Dienstleistung, Papiermiihlestrasse 65, 3014 Bern

An die Giste

Nach Art. 77 der Verordnung iiber die Berufsbildung, die Weiterbildung und die Berufsberatung (BerV) vom 9. November 2005 sind
die Qualifikationsverfahren nicht offentlich. Die Aufsichtsbehorden haben Zutritt.

An die Kandidatinnen und Kandidaten
1. Priifungsplan: Lesen Sie lhren Priifungsplan sorgfaltig durch.

2. Information des Lehrbetriebs: Informieren Sie lhre Berufsbildnerin/lhren Berufsbildner iiber lhre Priifungsdaten und Prii-
fungszeiten. lhr Lehrbetrieb wird lhnen gem. Art. 345a, Abs. 2 des Obligationenrechts, die fiir lhre Prifung notwendige Zeit
freigeben.

3. Erscheinen Sie friihzeitig zu den Priifungen. Wer zu spat zu einer Priifung erscheint, hat dem Priifungsleiter umgehend
eine schriftliche Stellungnahme mit Angabe der Griinde, die zur Verspatung fiihrten, abzugeben.

4. Abmeldung: Sollten Sie aus unverschuldeten Griinden (Unfall, Todesfall in der Familie, Erkrankung) verhindert sein, an der Priifung
teilzunehmen, so melden Sie dies vor Priifungsbeginn dem Sekretariat (031/330 19 88, ausserhalb der Biirozeit 031/330 19 94).
Wenn moglich wird sofort ein Nachpriifungstermin organisiert.

5.  Hilfsmittel: Die Hinweise iiber die erlaubten Hilfsmittel sind auf der Website publiziert (bwdbern.ch/pruefungsplaene). Das
Mitbringen unerlaubter Hilfsmittel kann zur teilweisen oder ganzlichen Ungiiltigerklarung der Priifung fiihren.

6. Das Material fiir das Erstellen der Priifungsarbeiten (Schreib- und Notizpapier, Formulare usw.) wird Ihnen an der Priifung zur
Verfiigung gestellt. Sie miissen jedoch einen blauen oder schwarzen, nicht radierfahigen Stift oder Kugelschreiber, ein Lineal
und einen Taschenrechner selber mitbringen.

7. Information «bestanden» oder «nicht bestanden»: Alle Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Lehrbetriebe werden
schriftlich Giber «bestanden» oder «nicht bestandeny informiert. Auskiinfte per Telefon oder E-Mail iiber die Priifungsergebnisse
werden nicht erteilt.

8. Fdhigkeitszeugnis, Notenausweis: Wer das Qualifikationsverfahren bestanden hat, erhalt an der Lehrabschlussfeier das eidge-
nossische Fahigkeitszeugnis und den Notenausweis. Die Priifungsnoten werden ebenfalls dem Lehrbetrieb mitgeteilt.

9. Priifungseinsicht: Die Priifungsarbeiten konnen von den Kandidatinnen und Kandidaten und den Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern
eingesehen werden.
Kandidatinnen und Kandidaten, welche die Priifung nicht bestanden haben, konnen ihre Arbeiten nach Vereinbarung einsehen. Alle
Ubrigen Kandidatinnen und Kandidaten konnen ihre Arbeiten am Mittwoch, 12. Juli 2023, 11.00 Uhr, einsehen.
Telefonische Voranmeldung ist in jedem Fall notwendig (031/330 19 88).

10. Beschwerde: Den Absolventinnen und Absolventen des Qualifikationsverfahrens steht das gesetzlich verankerte Rechtsmittel der
Beschwerde offen. Massgebend sind dabei Art. 55 des kantonalen Gesetzes iiber die Berufsbildung und die Berufsberatung.

11. Die Priifungswiederholung kann friihestens nach Ablauf eines Jahres stattfinden.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg!

Lehrabschlussfeier und Abgabe der eidgendssischen Fihigkeitszeugnisse

Freitag, 30. Juni 2023, 17.00 Uhr, Stadion Wankdorf, Papiermiihlestrasse 71, Bern



	Oberaufsicht Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern, Abteilung betriebliche Bildung
	Prüfungsort Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung, Papiermühlestrasse 65, 3014 Bern
	An die Kandidatinnen und Kandidaten
	Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!


